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Hinweisbekanntmachung
des Abwasserverbandes Haldensleben „Untere Ohre“

Die Verbandsversammlung hat in ihrer Sitzung am 08. Dezember 2010 
den Beschluss über die Eingliederung des Abwasserzweckverbandes 
„Spetze“ in den Abwasserverband Haldensleben „Untere Ohre“ zum 01. 
Januar 2011 gefasst.

Die Eingliederung des AZV „Spetze“ ist mit Wirkung zum 01. Januar 
2011 rechtswirksam geworden. Der AZV „Spetze“ ist mit Wirkung zum 
01. Januar 2011 aufgelöst.

Die Rechtsfolge daraus ist, dass das Satzungsrecht des Abwasserverban-
des Haldensleben „Untere Ohre“ ab dem genannten Zeitpunkt auch für 
das neue Verbandsmitglied Einheitsgemeinde Stadt Oebisfelde-Weferlin-
gen für die Ortsteile Bösdorf, Eickendorf, Kathendorf, Etingen und Rätz-
lingen sowie für die der Verbandsgemeinde Flechtingen hinzugekomme-
nen Gemeinde Flechtingen für die Ortsteile Flechtingen und Böddensell 
und Gemeinde Calvörde für die Ortsteile Grauingen und Wegenstedt 
Gültigkeit erlangt hat.

Bei den Satzungen handelt es sich nachstehend um

1.  Verbandssatzung des Abwasserverbandes Haldensleben „Untere 
Ohre“ vom 09. Dezember 2009, zuletzt geändert am 08. Dezember 
2010

2.  Satzung über die Erhebung von Beiträgen, Kostenerstattungen und 
Gebühren für die Abwasserbeseitigung im Gebiet des Abwasserver-
bandes Haldensleben „Untere Ohre“

  – Abwasserbeseitigungsabgabensatzung – vom 02. September 2009, 
zuletzt geändert am 29. September 2010

3.  Satzung über die Entwässerung der Grundstücke und den Anschluss 
an die öffentliche Abwasseranlage (Abwasserbeseitigungssatzung) 
für das Gebiet des Abwasserverbandes Haldensleben „Untere Ohre“ 
vom 05. Dezember 2007

4.  Satzung des Abwasserverbandes Haldensleben „Untere Ohre“ über 
die Entschädigung der für den Verband ehrenamtlich Tätigen – Ent-
schädigungssatzung – vom 08. Dezember 2010

5.  Satzung über die Erhebung von Verwaltungskosten und Vergütung 

von Dienstleistungen im eigenen Wirkungskreis (Verwaltungs- und 
Dienstleistungskostensatzung) des Abwasserverbandes Haldensle-
ben „Untere Ohre“ vom 05. Dezember 2007, zuletzt geändert am 04. 
Juni 2008

6.  Satzung des Abwasserverbandes Haldensleben „Untere Ohre“ über 
die Abwälzung der Abwasserabgabe vom 02. September 2009, zu-
letzt geändert am 12. April 2010

Diese Satzungen liegen im/in

1.  Abwasserverband Haldensleben „Untere Ohre“ (Sekretariat), Burg-
wall 6 in 39340 Haldensleben

2.  der Verwaltung der Verbandsgemeinde Flechtingen, Lindenplatz 
13–15 in 39345 Flechtingen

3.  der Verwaltung der Einheitsgemeinde Stadt Oebisfelde-Weferlingen, 
Lange Straße 12 in 39646 Oebisfelde

zur Einsicht und kostenlosen Mitnahme während der Dienstzeit aus.

Im Internet stehen die Satzungen unter www.avh-untere-ohre.de, Rubrik  
Satzungen, zur Verfügung.

Haldensleben, 24. Februar 2011

gez. Achim Grossmann
Verbandsgeschäftsführer
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